
125 Jahre SG „Edelweiß“ Haslach e.V. 
 

Einladung zum 62. Gauschießen 
des Schützengaues Traunstein 

 
vom 11.03. – 20.03.2016 

 
Schirmherr: Herr Oberbürgermeister Christian Kegel 

 
 
Schießstätte: Axdorfer Str. 1a, 83278 Traunstein (Feuerwehrhaus Haslach) 
 
Schützenmeisterschießen (für die 1. und 2. Schützenmeister): 10.03.2016 um 19:30 Uhr 
 
Preisverteilung: 08.04.2016 um 19:30 Uhr im Angerbauerhof (Chiemseestr. 52, Traunstein) 
 
Gauschützenball: 22.10.2016 im Gasthaus Messerschmied, Rottau (Ausrichter: SG Rottau) 







Allgemeine Bedingungen 
 

• Das Schießen ist gaugeschlossen. Teilnehmen können nur Erstmitglieder des Schützengaues Traunstein. 
• Es gilt die Schießordnung des BSSB und DSB. In nicht vorhergesehenen Fällen entscheidet die Schießleitung 

unter Ausschluss des Rechtsweges. 
• Geschossen wird auf automatischen Zugständen. Die Auswertung erfolgt mit elektronischen Auswertgeräten. 
• Bei Ring- oder Teilergleichheit entscheidet die Deckserie bzw. das Deckblattl. 
• Zugelassen sind Luftgewehr bzw. Luftpistole. Zimmerstutzen sind nicht zugelassen. Jeder am Stand 

abgegebene Schuss ist gültig. Auf jeden LG-Scheibenspiegel darf nur ein Schuss abgegeben werden. Bei LP 
maximal zwei Schuss. Auf der Jubiläumsscheibe ist 1 Schuss abzugeben. Kein Probeschuss. 

• Für Luftpistole gilt bei allen Blattlscheiben der Teilerfaktor 3,0. 
• Schützen mit zugelassenen (eingetragenen) Hilfsmitteln (z.B. Galgen) werden alle in einer eigenen Klasse 

gewertet. Die Hilfsmittel sind selbst mitzubringen und müssen der Sportordnung entsprechen. Der Federbock 
ist nicht zugelassen. 

• Für alle Schützen ab 56 Jahre, die aufgelegt schießen wollen, können zwei Auflageböcke bei Bedarf gestellt 
werden. Ab Senioren C (1944 und früher) darf sitzend aufgelegt geschossen werden. 

• Bei Luftgewehr-Auflageschützen, werden alle Blattl mit dem Multiplikator 1,5 gewertet. Bei Luftpistole-
Auflage werden die Blattl mit dem Teilerfaktor 2,0 gewertet. 

• Die Bollette und die gesamten Scheiben, ob beschossen oder nicht, sind vor Verlassen des Standes der 
Aufsicht zu übergeben und bleiben Eigentum des Veranstalters. 

• Unregelmäßigkeiten, auch der Versuch, führen zum sofortigen Ausschluss und Preisverlust. Das Startgeld und 
evtl. Nachkauf werden nicht erstattet. 

• Eine Zusendung der nicht abgeholten Preise erfolgt nicht. 
• Die Ergebnisse werden täglich aktualisiert und unter www.sghaslach.de veröffentlicht. 
• Einsprüche jeder Art sind gegen eine Gebühr von 15,00 Euro bis spätestens 27.03.2016 beim 1. Schützen-

meister Michael Schuhbeck, Hochstr. 8, 83278 Traunstein schriftlich zu erheben. Die Einspruchsgebühr wird 
erstattet, wenn dem Einspruch stattgegeben wird. 

• Doppelstarter (Luftgewehr und Luftpistole, Luftgewehr und Luftgewehr-Auflage oder Luftpistole und 
Luftpistole Auflage) werden wie zwei Teilnehmer gewertet. 

• Jeder Schütze ist für den Verbleib seiner Schießausrüstung selbst verantwortlich. Bei evtl. Verlust wird keine 
Haftung übernommen. 

• Jeder Schütze ist für die Überprüfung und Sicherheit seiner Kartusche selbst verantwortlich. 
• Mit Lösung der Bollette erkennt jeder Teilnehmer die Bedingungen und das Programm an. 
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